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Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz 

 

I. Anspruch auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
 

Ein minderjähriges Kind hat Anspruch, wenn es 
 

1) im Bundesgebiet in häuslicher Gemeinschaft nur mit einem seiner Elternteile lebt, der 
 

  - ledig, verwitwet oder geschieden ist  oder 

  - von seinem Ehegatten infolge eines Ehezerwürfnisses oder, weil der Ehegatte für voraussichtlich wenigstens  

     6 Monate in einer Anstalt untergebracht ist, dauernd getrennt lebt, 
 

2)  nicht oder nicht regelmäßig wenigstens in der nach Abschnitt III in Betracht kommenden Höhe 
 

  Unterhalt von dem anderen Elternteil  oder 

  wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge erhält. 
 

3)  im Alter von 12 bis 17 Jahren wenn 
 

  das Kind keine Leistungen nach dem SGB II bezieht  oder 

  die Hilfebedürftigkeit des Kindes durch die Gewährung von Unterhaltsvorschuss vermieden werden kann oder 

  der allein betreuende Elternteil ein monatliches Arbeitseinkommen mindestens in Höhe von 600 € brutto erzielt und  

  nur ergänzend zum Einkommen Leistungen nach dem SGB II gewährt werden. 
 

Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer hat einen Anspruch nur, wenn er oder sein Elternteil bei dem er lebt eine Niederlassungserlaubnis 

besitzt oder eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt (Ausnahmen: Die Aufenthaltserlaubnis wurde 

erteilt nach den §§ 16, 17, 18 Abs. 2, 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetztes oder nach den §§ 23a. 24, 25 Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes) 
 

II. Ein Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen ist ausgeschlossen, wenn 
 

 beide Elternteile in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben (gleich, ob sie miteinander verheiratet sind oder nicht) 

oder 

 das Kind nicht von einem Elternteil betreut wird, sondern sich z.B. in einem Heim oder in Vollpflege bei einer anderen Familie befindet 

oder 

- das Kind bei beiden Elternteilen lebt und sein Lebensmittelpunkt nicht klar einzuordnen ist 

 

oder 

 der Elternteil bei dem das Kind lebt, sich weigert, die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen (z.B. den ihm 

bekannten Aufenthalt des anderen Elternteils zu nennen oder bei der Feststellung der Vaterschaft des anderen Elternteils mitzuwirken) 

oder 

 der andere Elternteil seine Unterhaltspflicht durch Vorauszahlung erfüllt hat 

oder 

 in der häuslichen Gemeinschaft von Kind und Elternteil auch ein Stiefvater oder eine Stiefmutter des Kindes oder ein eingetragener 

Lebenspartner lebt 

oder 

 der alleinerziehende Elternteil das Kind allein adoptiert hat 

oder 

- der Bedarf des Kindes durch Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch gedeckt ist (z.Bsp. bei Unterbringung in einer 

Pflegefamilie oder in einer Einrichtung). 

 

III. Höhe der Unterhaltsvorschussleistung 
 

Die Unterhaltsleistung wird monatlich in Höhe des sich nach § 1612 a Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 oder 2 des BGB ergebenden monatlichen für die 

betreffende Altersgruppe maßgeblichen Mindestunterhalts gezahlt. 
 

Sie beträgt für Kinder unter 6 Jahren   monatlich höchstens 480,-- €  

für Kinder von Beginn des 7. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres  monatlich höchstens 551,-- €  

für Kinder von Beginn des 13. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres  monatlich höchstens 645,-- € 
 

Diese Beträge reduzieren sich um: a)  das volle für ein erstes Kind zu zahlende Kindergeld (ab 01.01.2023 monatlich 250,00 €) 

     b)  etwaige Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils, 

     c)  Waisenbezüge 

     d)  Einkünfte aus Vermögen und Arbeitseinkommen bei berechtigten Kindern, die das 12. Lebensjahr  

           bereits vollendet haben und die keine allgemeinbildende Schule mehr besuchen 
 

Leistungen nach dem UVG  unter 5,-- € monatlich werden nicht geleistet       
 



IV. Bewilligungszeitraum 
 

Sind die Anspruchsvoraussetzungen nur für den Teil eines Monats erfüllt, wird die Unterhaltsleistung anteilig gezahlt.  
 

Bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen kann die Unterhaltsleistung auch rückwirkend, längstens jedoch für einen Kalendermonat vor dem 

Monat der Antragstellung gezahlt werden, wenn der Berechtigte sich intensiv und nachhaltig darum bemüht hat, vom anderen Elternteil 

Unterhalt zu erlangen. 

 

Der Unterhaltsvorschuss ist seinem Zweck nach eine vorübergehende Leistung, und entfällt bei Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen. 

 

 

V. Übergang des Unterhaltsanspruchs des Kindes auf das Land Baden-Württemberg 
 

Der Unterhaltsanspruch des Kindes geht nach Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen auf das Land Baden-Württemberg, zu Händen des 

zuständigen Jugendamts, über. Zahlungen des Unterhaltspflichtigen für das Kind an Dritte (z.B. Elternteil bei dem das Kind lebt, Rechtsanwalt, 

Jugendamt als Amtsvormund/Beistand) bedürfen der Zustimmung der Unterhaltsvorschusskasse. 

 

 

VI. Pflichten des Elternteils, bei dem das Kind lebt und des gesetzlichen Vertreters des Kindes 
 

Nach Beantragung bzw. Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen ist dieser Elternteil, evtl. der gesetzliche Vertreter des Kindes, 

verpflichtet, alle Änderungen, die für den Anspruch auf die Unterhaltsleistung von Bedeutung sind, unverzüglich der 

Unterhaltsvorschusskasse anzuzeigen. 

 

Diese Mitwirkungspflicht besteht insbesondere, wenn 
 

- die häusliche Gemeinschaft Antragsteller / Kind aufgehoben wird, 
 

- der Antragsteller durch den anderen Elternteil durch Erziehung und Betreuung wesentlich entlastet wird 
 

- der das Kind betreuende Elternteil heiratet (gleich, ob den anderen Elternteil oder einen Dritten) oder wenn er die häusliche 

Gemeinschaft mit dem anderen Elternteil aufnimmt, oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingeht; 
 

- der bisher unbekannte Aufenthalt des anderen Elternteils bekannt wird; 
 

- der andere Elternteil Unterhaltszahlungen für das Kind leistet; 
 

- der andere Elternteil stirbt; 
 

- der Elternteil bei dem das Kind lebt, sich wieder mit seinem Ehegatten versöhnt oder entschieden wird, die eheliche Gemeinschaft 

wieder aufzunehmen 
 

 Ein Kind keine allgemeinbildende Schule mehr besucht und Einkünfte erzielt 
 

Die vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung dieser Mitwirkungspflicht kann mit Bußgeld bis 500,-- € geahndet werden und die Rückforderung 

gewährter Leistungen zur Folge haben. 

 

 

VII. Rückforderungen 
 

Zu Unrecht gezahlte Unterhaltsleistungen werden zurückgefordert, wenn 

 

a) der Elternteil, bei dem das Kind lebt, oder der gesetzliche Vertreter des Kindes  

 

  die Zahlung dadurch herbeigeführt hat, dass er vorsätzlich oder fahrlässig falsche oder unvollständige Angaben gemacht oder die 

 Anzeigepflicht (vgl. Ziffer VI.) verletzt hat 
 

oder 
 

  gewusst oder infolge Fahrlässigkeit nicht gewusst hat, dass die Voraussetzungen für die Zahlung der Unterhaltsvorschussleistung 

   nicht erfüllt waren; 

 

b)        das Kind Einkommen erzielt hat, das von der Unterhaltsvorschussleistung hätte abgezogen werden müssen  

           (z.Bsp. Unterhaltszahlungen oder Einkünfte und Erträge), vgl. Ziffer III. 

 

 

VIII. Auswirkungen auf andere Sozialleistungen 
 

Die Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist vorrangig und wird daher auf die Hilfe zum Lebensunterhalt und bei der 

Berechnung von ALG II (SGB XII und nach dem SGB II) angerechnet. 
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